
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1985/11/30 B158/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1985

Index

90 Straßenverkehrsrecht, Kraftfahrrecht

90/02 KFG 1967

Norm

B-VG Art144 Abs1 / Anlaßfall

KFG 1967 §103 Abs2a

Rechtssatz

KFG 1967; Abs2a des §103 legt eine Ausdehnung des Anwendungsbereiches des zweiten Satzes im Abs2 (Regelung der

Auskunftsp>icht) fest; einem Anlaßfall gleichzuhaltender Beschwerdefall; Rechtsverletzung im Anlaßfall

(Verwaltungsübertretung nach §103 Abs2a) nach Aufhebung des (nach Erk. VfSgl. 9950/1984 verbliebenen restlichen

Teiles des) zweiten Satzes im §103 Abs2 mit Erk. VfSlg. 10394/1985 - Anwendung dieses Gesetzes offenkundig nachteilig

Entscheidungstexte

B 158/85

Entscheidungstext VfGH Erkenntnis 30.11.1985 B 158/85

Schlagworte

Kraftfahrrecht, Kraftfahrzeuglenker, VfGH / Anlaßfall
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